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ZEAG Energie AG 

Heilbronn 

 

ISIN: DE0007816001 (WKN: 781 600) 
 
 

Einberufung der Hauptversammlung 
 
 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur  

 

 

135. ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 

 

Dienstag, den 14. Mai 2024  

um 10:30 Uhr (MESZ) 

 

in das  

 

Konzert- und Kongresszentrum „Harmonie“ 

Theodor-Heuss-Saal 

Allee 28 

74072 Heilbronn. 

 
 

Hinweis: Der Begriff Aktionäre steht hier nicht für das Plural der männlichen Form, sondern bezeichnet hier und 
nachfolgend geschlechtsneutral die Personengesamtheit aller Aktionäre unabhängig davon ob und welches Ge-
schlecht Aktionäre haben. Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. 
Alle nachfolgend verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten stets gleichermaßen für 
natürliche Personen jedes Geschlechts sowie jegliche juristischen Personen und sind immer geschlechtsneutral zu 
verstehen. 
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I. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ZEAG Energie AG zum 31. Dezember 

2023, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäfts-
jahr 2023 

 

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend  
§ 172 AktG am 25. März 2024 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Be-
schlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher gesetzlich 
nicht erforderlich und aus diesem Grund nicht vorgesehen. Die unter diesem Tagesord-
nungspunkt genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 
    https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 
 zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung näher erläutert wer-

den. 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023 
 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der ZEAG 
Energie AG zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2023 in Höhe von 12.514.083,32 € wie folgt zu verwenden: 

 
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2023  
in Höhe von 2,30 € je dividendenberechtigter Stückaktie 

 
8.689.400,00 € 

Zuweisung zu den anderen Gewinnrücklagen  3.700.000,00 € 
Vortrag auf neue Rechnung      124.683,32 € 
Bilanzgewinn 12.514.083,32 € 

 
 Die Auszahlung der beschlossenen Dividende erfolgt gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am  

17. Mai 2024.  
 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied 

des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

  
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das  

Geschäftsjahr 2023 
 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 
 

 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die BDO AG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 2024 zum Abschlussprüfer zu 
wählen. 
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6. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds  
 

 Der Aufsichtsrat der ZEAG Energie AG besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus neun Mit-
gliedern und setzt sich nach den §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und den §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
und 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz aus sechs von der Hauptversammlung und drei von 
den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Das Aufsichtsratsmitglied Frau 
Aurélie Alemany hat ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der ZEAG Energie AG mit Wirkung 
zum 31. Januar 2024 niedergelegt und ist aus dem Aufsichtsrat der ZEAG Energie AG vor-
zeitig ausgeschieden.  

 
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, zur Vervollständigung der Zahl der 
von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrats 
 

Frau Iris Schmitz-Kleinhenz, Wörth 
Leiterin Recht Markt, Datenschutz und digitale Geschäftsmodelle der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
 
für die restliche Amtszeit ihrer Vorgängerin, Frau Aurélie Alemany und damit für die Zeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner zum Mitglied 
des Aufsichtsrats der ZEAG Energie AG zu wählen. 
 
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung be-
schlossenen Besetzungsziele.  
 
Der Aufsichtsrat hat sich bei der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin vergewissert, dass 
diese jeweils den für das Aufsichtsratsmandat zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen 
kann. 
 
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  
 
 

7. Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des 
Stimmrechts) 

 

Durch das am 14. Dezember 2023 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2023 I Nr. 354 vom 
14.12.2023) veröffentlichte Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 
(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG geändert. Der Nach-
weis des Anteilsbesitzes für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
muss sich nunmehr nicht wie bisher auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-
lung beziehen, sondern auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung. 
Die Gesetzesänderung erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Angleichung an die Defini-
tion des Nachweisstichtags in der zugrundeliegenden EU-Durchführungsverordnung (vgl. 
Artikel 1 Nummer 7 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. 
September 2018 zur Festlegung von Mindestanforderungen zur Umsetzung der Bestim-
mungen der Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Identifizierung der Aktionäre, die Informationsübermittlung und die Erleichterung 
der Ausübung der Aktionärsrechte). Eine materielle Änderung der eben genannten Frist ist 
damit nicht verbunden. 

 
Zur Angleichung an den geänderten Gesetzeswortlaut ist eine Anpassung von § 17 Abs. 2 
Satz 1 der Satzung erforderlich.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen. 
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In § 17 Abs. 2 Satz 1 der Satzung werden die Wörter „Beginn des 21.“ durch die Wörter „Ge-
schäftsschluss des 22.“ ersetzt.  

 
In seiner geänderten Fassung lautet § 17 Abs. 2 Satz 1 der Satzung dementsprechend wie 
folgt: 
„(2) Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen auf den Geschäftsschluss des 22. Tages 
vor der Hauptversammlung bezogenen Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform in deut-
scher oder englischer Sprache zu führen, wobei ein Nachweis durch den Letztintermediär 
gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreicht." 

 
 

Die derzeit gültige Satzung der Gesellschaft ist neben den anderen Unterlagen zur Haupt-
versammlung auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 
    https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 

kostenfrei öffentlich zugänglich und wird dort auch während der Hauptversammlung zu-
gänglich sein. 
 

 

II. Weitere Angaben zur Einberufung 
 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung ledig-
lich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung 
sowie der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, 
um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
Sämtliche Zeitangaben im Abschnitt „Weitere Angaben zur Einberufung“ sind in der für 
Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies ent-
spricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei 
Stunden. 
 

 
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des 

Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach  
§ 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversamm-
lung bei der Gesellschaft unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder eng-
lischer Sprache anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen.  
 
Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen auf den Beginn des 23. April 2024 (d. h. 
23.04.2024, 0:00 Uhr MESZ – sog. „Nachweisstichtag“) bezogenen Nachweis des Anteils-
besitzes in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu führen, wobei ein Nachweis 
durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreicht. Der Nachweis des Anteils-
besitzes kann auch durch eine sonstige von dem Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) 
erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erbracht wer-
den. Hinsichtlich solcher Aktien, die zum Nachweisstichtag nicht von einem Letztinterme-
diär verwahrt werden, kann der Nachweis auch von der Gesellschaft, von einem deutschen 
Notar sowie von einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Eu-
ropäischen Union ausgestellt werden.  
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Gesellschaft 
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigne-
ten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger 
Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte 
bestimmen sich ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. 
Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte aus-
schließlich der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h., Veräu-
ßerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben im Verhältnis zur Gesellschaft 
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf die Zahl der Stimmrechte. 
Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär der Gesellschaft 
werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien in der Hauptversammlung nur teilnahme- 
und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst 
Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär be-
vollmächtigt oder zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswir-
kungen auf die Dividendenberechtigung. 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der 
Gesellschaft spätestens zum Zeitpunkt des Ablaufs des 7. Mai 2024 (d. h. 07.05.2024, 24:00 
Uhr) unter einer der folgenden Adressen zugehen: 
 
ZEAG Energie AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
Die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes werden in der Re-
gel durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Ein-
trittskarte für die Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut anfordern, brauchen 
in diesem Fall nichts weiter zu veranlassen. Im Zweifel sollten sich Aktionäre bei ihrem de-
potführenden Institut erkundigen, ob dieses für sie die Anmeldung und den Nachweis des 
Aktienbesitzes vornimmt.  
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft 
unter einer der vorgenannten Adressen werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung ausgestellt und zugesandt. Die Eintrittskarten sind ledig-
lich Organisationsmittel und stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts dar.  
 
 

2. Stimmabgabe durch Briefwahl 
 
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl ausüben. Die Möglichkeit zur 
Briefwahl umfasst sowohl die textliche Stimmabgabe, die vorab per Post oder elektronisch 
übermittelt werden kann, als auch die Online-Stimmabgabe über das InvestorPortal. Diese 
Möglichkeiten sind nachfolgend näher beschrieben.  
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Auch im Fall der Briefwahl ist immer eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis nach 
den oben im Abschnitt II. 1. genannten Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigte Inter-
mediäre, z. B. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach 
§ 135 AktG gleichgestellte bevollmächtigte Rechtsträger, können sich ebenfalls der Brief-
wahl bedienen. 
 
Briefwahlstimmen können der Gesellschaft auf dem Postweg an die im Abschnitt II. 3. ge-
nannte Adresse oder online über das InvestorPortal übermittelt werden. Ein Formular wird 
automatisch mit der Eintrittskarte zugesandt.  
 
Briefwahlstimmen können auf dem Postweg bis spätestens zum Ablauf des 10. Mai 2024  
(d. h. 10.05.2024, 24:00 Uhr MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft) an die im Abschnitt II. 3. 
genannte Adresse übermittelt werden. Später per Post eingehende Briefwahlstimmen wer-
den nicht berücksichtigt.  
 
Darüber hinaus haben rechtzeitig angemeldete Aktionäre – noch bis zum 13. Mai 2024 
(18:00 Uhr MESZ) – die Möglichkeit der Übermittlung, Abgabe, Änderung und Widerruf von 
Briefwahlstimmen unter Nutzung des Online-Zugangs zum InvestorPortal unter  
 
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung.  
 
 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung 
nach entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein 
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Auch in diesen 
Fällen ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des An-
teilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen nach § 17 Abs. 3 der Satzung der Textform. Für den Fall, dass 
ein Intermediär, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 
oder ein diesen nach § 135 AktG gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, 
sehen weder das Gesetz noch die Satzung der Gesellschaft ein Textformerfordernis vor. In 
diesen Fällen sind die vorgenannten Personen oder Institutionen jedoch verpflichtet, die 
Vollmacht nachprüfbar festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der 
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Darüber hinaus sind in diesen 
Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie möglicherweise weitere Besonderheiten zu be-
achten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 
 
Die Nutzung des Online-Zugangs über das InvestorPortal durch den Bevollmächtigten setzt 
voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber den mit der Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung versandten Zugangscode erhält, sofern der Zugangscode nicht direkt an den 
Bevollmächtigten versandt wurde. 
 
Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen. 
 
Für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, hält die Gesellschaft Formu-
lare bereit, die die Aktionäre verwenden können, aber nicht müssen. Ein Vollmachtsformular 
wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesandt.  
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Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. 
 
Der Nachweis einer vor der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung bedarf der Text-
form und kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptver-
sammlung den Nachweis (z. B. das Original oder eine Kopie der Vollmacht) an der Anmel-
dung vorweist. 
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung auch an 
die folgende Adresse übermitteln:  
 
ZEAG Energie AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
oder über das InvestorPortal unter  
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis 
über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf ei-
ner bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen in Text-
form unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 
 
Werden Vollmachten, deren Änderung, deren Widerruf oder Nachweise der Bevollmächti-
gung der Gesellschaft auf dem Postweg übersandt, müssen diese der Gesellschaft bis zum 
Ablauf des 10. Mai 2024 (d. h. 10.05.2024, 24:00 Uhr MESZ) zugehen. Eine Übermittlung an 
die Gesellschaft ist online über das InvestorPortal noch bis zum 13. Mai 2024, 18:00 Uhr 
MESZ möglich. 
 
 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Allen Aktionären und deren Bevollmächtigten bieten wir an, bereits vor oder während der 
Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächti-
gen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, jeweils nur nach Weisung des die Vollmacht 
erteilenden Aktionärs abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Er-
messen ausüben. Aktionäre, die diesen Service nutzen möchten, werden gebeten, sich über 
ihren Letztintermediär (z. B. depotführendes Institut) zur Hauptversammlung anzumelden 
und den erforderlichen Nachweis des Aktienbesitzes (siehe Abschnitt II. 1.) zu erbringen.  
 
Es gibt drei Möglichkeiten, die von der Gesellschaft bereitgestellten Stimmrechtsvertreter 
zu bevollmächtigen und diesen Weisungen, wie sie abstimmen sollen, zu erteilen: 
 

a) Bevollmächtigung auf dem Postweg im Vorfeld der Hauptversammlung 
  

Zusammen mit der Eintrittskarte wird ein Vollmachtsformular übersandt. Auf dem 
Vollmachtsformular kann der Aktionär seine Vollmacht nebst Weisungen zur Aus-
übung des Stimmrechts erteilen. Die Vollmacht nebst Weisung für den Stimmrechts-
vertreter sowie deren Änderung oder Widerruf ist bis spätestens zum Ablauf des  
10. Mai 2024 (d. h. 10.05.2024, 24:00 Uhr MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft) per 
Post an die im vorhergehenden Abschnitt II. 3. genannte Adresse zu übermitteln. 
Später auf dem Postweg eingehende Bevollmächtigungen und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden nicht berücksichtigt. 

 



 

 

 

 

Seite 8 von 13 

b) Bevollmächtigung über das InvestorPortal im Vorfeld der Hauptversammlung 
 
Des Weiteren können rechtzeitig angemeldete Aktionäre – auch über den Ablauf des 
10. Mai 2024 hinaus – Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter online über das InvestorPortal unter  

 
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 
erteilen, ändern oder widerrufen. Diese Möglichkeiten bestehen bis zum 13. Mai 2024  
(d. h. 13.05.2024, 18:00 Uhr MESZ). 
 
Auf der vorgenannten Internetseite sind alle wesentlichen Informationen zur Voll-
machts- und Weisungserteilung über das Internet verfügbar. 
 

c) Bevollmächtigung während der Hauptversammlung  
 

Darüber hinaus besteht für die in der Hauptversammlung erschienenen Aktionäre die 
Möglichkeit, während der Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu erteilen, zu ändern oder zu 
widerrufen. Diese Möglichkeiten bestehen bis zu Beginn der Abstimmung. 
 
 

 
5. Anträge und Wahlvorschläge nach den §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

 

a) Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder ei-
nen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € (das entspricht mindestens 
97.372 Aktien an der ZEAG Energie AG) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 AktG in 
Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der 
Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmög-
lichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Fristberechnung sind fer-
ner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.  

 
Das Verlangen zur Erweiterung der Tagesordnung ist schriftlich (§ 126 BGB) oder in 
elektronischer Form, d. h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur (§ 126a BGB), an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Ge-
sellschaft spätestens bis zum Ablauf des 19. April 2024 (d. h. 19.04.2024, 24:00 Uhr 
MESZ) zugehen. Aktionäre werden gebeten, für ein entsprechendes Verlangen die 
folgende Postanschrift bzw., bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur, die folgende E-Mail-Adresse zu verwenden:  

 
ZEAG Energie AG 
Vorstand 
Weipertstraße 41 
74076 Heilbronn 
oder E-Mail: info@zeag-energie.de 
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b) Anträge und Wahlvorschläge nach den §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge übersenden, die sich gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Gegenständen der Tagesordnung 
richten und die zu begründen sind. Entsprechendes gilt für den Vorschlag eines Ak-
tionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, der nicht be-
gründet werden muss. Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an eine der folgenden Ad-
ressen der Gesellschaft zu richten: 
 
ZEAG Energie AG 
Vorstand 
Weipertstraße 41 
74076 Heilbronn 
oder E-Mail: info@zeag-energie.de 

 
Bis spätestens zum Ablauf des 29. April 2024 (d. h. 29.04.2024, 24:00 Uhr MESZ) un-
ter einer der vorgenannten Adressen bei der Gesellschaft eingegangene Gegenan-
träge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet 
unter  

 
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 
kostenfrei öffentlich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwal-
tung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht. 

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten Adressen der 
Gesellschaft adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärseigenschaft 
des Antragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird sowie Gegenanträge ohne Be-
gründung werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht. In den in 
§ 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung 
bzw. ein Wahlvorschlag von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Da-
nach muss ein Gegenantrag unter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, 
wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder 
wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags bzw. Wahl-
vorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 
als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge müssen ferner nicht zugänglich gemacht 
werden, wenn sie die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG nicht enthalten.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie 
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversamm-
lung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort gestellt werden. Das Recht eines je-
den Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge 
zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt. 

 
c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit diese Auskunft 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist  
(§ 131 Abs. 1 AktG).  



 

 

 

 

Seite 10 von 13 

Die Ausübung des gesetzlichen Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG setzt die 
Teilnahme an der Hauptversammlung voraus. Hierfür sind also die in Ziffer II. 1. dar-
gestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung, insbeson-
dere die Anmeldefrist (07.05.2024, 24:00 Uhr MESZ), zu beachten.  
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlan-
gen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Ausspra-
che zu stellen. 
Nach § 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung 
jedoch ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu 
beschränken. Außerdem ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz 
abschließend geregelten Fällen (§ 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, etwa 
weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeig-
net ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht uner-
heblichen Nachteil zuzufügen. 
 
 
 

6. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 
 

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über das 
InvestorPortal oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 
Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) durch 
Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unab-
hängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch 
über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit 
Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 
2018/1212), 3. per E-Mail und 4. per Brief. 
 
Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsaus-
übung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Voll-
macht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 
 
Sollte ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a 
AktG sowie eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Vertretung nicht 
bereit sein, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Vertretung entsprechend 
der Weisungen bevollmächtigt. 
 
Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.  
 
Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu Tagesord-
nungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit auch im Falle der 
Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividen-
denberechtigter Aktien. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchge-
führt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. 
Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  

 
 
 

7. Hinweis auf zugängliche Informationen 
 
Die Gesellschaft hat für die Hauptversammlung unter der Adresse  
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https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
 
eine Internetseite eingerichtet. 
 
Auf dieser Internetseite sind ab der Einberufung der Hauptversammlung und mindestens bis 
zu deren Ablauf zahlreiche Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
zugänglich. Insbesondere sind hier der Text der Einberufung mit den gesetzlich vorge-
schriebenen Angaben und Erläuterungen, darunter weitergehende Erläuterungen zu den in 
Abschnitt II. 5. dargestellten Rechten der Aktionäre, abrufbar. Dort sind auch alle für die 
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und Formulare bereitgestellt.  
 
 
 
Heilbronn, im März 2024 
 
ZEAG Energie AG 
Der Vorstand 
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Hinweise zum Datenschutz 
für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

 
Die ZEAG Energie AG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die 
Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Vollmachten, 
Weisungen, Anträge und Wahlvorschläge) erfolgt auf Grundlage der geltenden Daten-
schutzgesetze. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter den Online-Zugang über das In-
vestorPortal nutzen, gelten hierfür zusätzliche Datenschutzhinweise, die im InvestorPortal 
jederzeit aufgerufen werden können. 
 
Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zwingend erforderlich und erfolgt zu dem Zweck der Ermöglichung ei-
ner Teilnahme für jeden sich anmeldenden Aktionär oder Aktionärsvertreter. Die Gesell-
schaft ist für die Erhebung und Verarbeitung verantwortlich. Es ist unsere rechtliche Ver-
pflichtung, eine Hauptversammlung durchzuführen und die Ausübung des Stimmrechts zu 
ermöglichen. Hierfür müssen wir die benannten Daten verarbeiten. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung sind das Aktiengesetz (AktG), insbesondere § 123 Absatz 2 und 3 AktG in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 1 der Satzung der ZEAG Energie AG und § 129 Absatz 1 Satz 2 AktG, 
sowie Artikel 6 Absatz 1 c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daneben verarbeiten 
wir personenbezogene Daten zur Wahrung der folgenden berechtigten Interessen im Sinne 
von Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO: Organisation und geordnete Durchführung der Haupt-
versammlung. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter den Online-Zugang über das In-
vestorPortal nutzen, verarbeiten wir insoweit personenbezogene Daten mit Einwilligung der 
betroffenen Person gemäß Art. 6 Absatz 1 a) und Art. 7 DSGVO. Die Erteilung der Einwilli-
gung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
 
Alle Aktionäre und Aktionärsvertreter haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. 
Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die fol-
genden Kontaktdaten geltend machen:  
 
ZEAG Energie AG 
Vorstand 
Weipertstraße 41 
74076 Heilbronn 
oder E-Mail: info@zeag-energie.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@zeag-energie.de.  
Er steht Ihnen für Fragen zum Datenschutz gerne zur Verfügung. 
 
Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die wir beim Besuch unserer Internetseiten er-
heben, verweisen wir auf unsere Informationen zum Datenschutz unter der Internetadresse 
https://www.zeag-energie.de/datenschutz.html. 
  
Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserer Hauptver-
sammlung finden Sie in dem Dokument „Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Ak-
tionärsvertreter der ZEAG-Hauptversammlung“, welches unter der Internetadresse 
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung zugänglich ist.  
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Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung 
nach § 125 AktG der ZEAG Energie AG 

    

Angaben für Stammaktie DE 0007816001 
    

    

A. Inhalt der Mitteilung 
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der ZEAG Energie 

AG 2024 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 2562276839e5ee11b53000505696f23c 
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) 
 

B. Angaben zum Emittenten 
1. ISIN: DE0007816001 
2. Name des Emittenten: ZEAG Energie AG 
 

C. Angaben zur Hauptversammlung 
1. Datum der Hauptversammlung: 14. Mai 2024 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240514) 
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:30 Uhr (MESZ) 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:30 Uhr UTC) 
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung  

(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) 
4. Ort der Hauptversammlung: 

URL zum Internet-Service der Gesellschaft zur Ausübung der Aktionärsrechte:  
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Allee 28, 74072 Heilbronn, 
Deutschland 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung) 

5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, Record Date): 23. April 2024, 0:00 Uhr (MESZ) 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240422; 22:00 Uhr UTC) 

6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL:  
https://www.zeag-energie.de/hauptversammlung  

 


